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Abschrift: 
 
Es war mir eine Freude an der Gemeinderatssitzung teilzunehmen. 
Ich würde nicht sagen „in die Zange genommen“ – ich würde meinen es haut was mit den 
Abstandsflächen nicht hin, darum wirkt rechts und links daneben erdrückend. 
55 Parkplätze finde ich für das ganze Areal zu wenig. Man kann die Kellergeschosse nutzen 
ohne zusätzliche Flächen zu verbrauchen und zu vereinen. 
Der Grünplan schein mir einem Geizhals entsprungen. Es geht hier nicht nur um Beschattung. 
Es geht auch um Sauerstoffzufuhr (der Stoffwechsel der Blätter) und um Befeuchtung. Schlicht 
gesagt um einen Klimapuffer. 
Wasserspiele und Sitzbänke kann ich nicht erkennen. Die Dächer haben zwar alle ein 
Gründach – aber sie sind flach und lassen die ganze neue Bebauung klotzig wirken.  
Auch wenn etwas neu werden soll, kann es doch gefälliger sein. 
Die Dachflächen, auch wenn sie alle waagerecht sind, könnten verschiedene Höhen haben, 
zumindest bei den Gebäuden direkt neben dem Schwurgericht. Das nimmt die Härte. Und kann 
auflockernd wirken, wenn man z.B. Bäume und Büsche oben mit vorsieht und diese Dächer 
zumindest teilweise begehbar macht. Gute Beispiele gibt es z.B. bei Friedensreich 
Hundertwasser, der auch viel mit Farben und Formen spielt und schon dadurch die Natur ins 
Areal holt. Dann kommt das Schwurgericht viel mehr zur Geltung, ohne daß sich die Gebäude 
untereinander erdrücken- - Mal in der Fassade was einrücken. Es muss nicht alles glatt – 
gerade und rechtwinklig sein. Wir können mehr Tageslicht – natürliches Licht in unsere 
Gebäude lassen, holen, wenn wir die Fensteröffnungen für die Sonneneinstrahlung öffnen. 
Die Rettungswache sieht steril aus. Auf der rechten Seite fehlt ein harmonischer Übergang zum 
alten Bestand.  
Das ganze neue Viertel scheint zugepflastert gegenüber dem Buchholz. Man kann auch mit 
Materialien spielen – Holz und Lehm mit einsetzen und auch sichtbar werden lassen – das geht 
auch bei modernen Formen. Wir müssen nicht Quedlinburg nachbauen – wir sind in Naumburg 
– aber Stil zeigen. Wenn ich mir Naumburg angucke und ich komme aus Magdeburg, dann 
sehe ich sehr liebevoll gebautes, kreativ gestaltetes – genau das macht die Einzigartigkeit einer 
Stadt aus – das Unverwechselbare, das Flair. – Das nur in Naumburg so ist. 
Ich könnte mir insgesamt mehr Abwechslung vorstellen, durch Farben, Formen, Materialien, 
Wasser, Bepflanzung. Unsere ganze Stadt ist voller Unikate und wir wollen da was 
Uniformiertes hinpflastern. Es gibt auch die Möglichkeit in den Gebäuden Lichthöfe einzubauen. 
Für das Große links neben dem Schwurgericht könnte es Auflockerungen bringen – und 
Aufleben der Wohnqualitäten. 
Warum gibt es keine Balkone – zumal bei älteren Menschen? Warum überhaupt müssen es 
alles Flachdächer sein? – das gibt dem ganzen etwas Klotziges – von vornherein, Harmonisch 
in den Bestand einfügen und mit Leben erfüllen. 
Darum kommen die Touristen nach Naumburg und setzen sich auf unseren Marktplatz. Gutes 
weiterführen und nicht abwürgen. 
An vielen Stellen ist es uns doch schon gelungen. Es ist nicht wie der Kauf eines Kleides – es 
soll hier um etwas von Bestand gehen. 
Wir können uns glücklich schätzen, dass Naumburg so alt werden durfte – machen wir es nicht 
kaputt. 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö1 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6: Die Stellungnahme bezieht sich im Wesentlichen auf die veröffentlichten 
Visualisierungen. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine beispielhafte Darstellung 
der zukünftigen Bebauung. Die Errichtung von Balkonen wird durch den Bebauungsplan 
bspw. nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Auch ist die Nutzung von unterschiedlichen 
Materialien und Farben im Rahmen der gestalterischen Festsetzungen erlaubt. Auch im 
Falle der Errichtung eines Funktionsbaus für die Rettungswache soll so sichergestellt 
werden, dass die Fassadengestaltung der räumlichen Lage des Objekts im 
Denkmalbereich entspricht. 
Eine Auflockerung erfolgt auch durch den Verlauf der Baugrenze an der östlichen Grund-
stücksgrenze im MU 1. Es werden Höfe ausgebildet, die zur Auflockerung der geplanten 
Bebauung auf der Ostseite des Plangebiets beitragen.  
Die getroffenen Festsetzungen ermöglichen ebenso eine Freiflächengestaltung mit viel-
fältigen Bepflanzungen und ggf. Wasserflächen. 
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Ich war am 21.05.2021 mit unter den Gästen bei der 
Stadtverordneten -Versammlung. Die rege Beteiligung der 
Bürgerschaft hat mich gefreut 
 
[…] 
 
Apropos Naturschutz – Umweltschutz.  
Es kann sein, daß ich mich verhört habe oder etwas falsch 
verstanden habe; Ist es so, daß die Stadt für die Gebiete 
Gefängnisareal, Hohenstraße und noch ein drittes Objekt keine 
Stellungnahme vom Umweltamt einholen möchte? Meines Wissens 
nach gehören sie zu den Trägern öffentlicher Belange. 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö2 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Die eingereichten Hinweise betreffen das vorliegende Verfahren nicht.  
 
 
 
zu 2: Mit dem Entwurf des Bebauungsplans wurde der Burgenlandkreis und somit auch 
das Umweltamt des Burgenlandkreises beteiligt. Es liegen Stellungnahmen aus den 
Beteiligungsschritten vor (Vorentwurf, Entwurf, 2. Entwurf). 
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Auszug des Briefes (es wird nur der Teil zitiert, in dem es um die 
vorliegende Planung geht) 
 
[…] 
Und als Anlage, das was den Architekten wohl als Vorbild 
dient für das Gefängnis –Areal [Beispielfoto mit 
Mehrfamilienhäusern mit Flachdächern]. Das einzige Schöne 
daran ist der Sonnenuntergang – ansonsten schnöde 
Uniformität. 
Wenn wir so weiter bauen hat der Klimawandel leichtes Spiel 
mit uns. Bäume und Büsche als Klimapuffer, zur Beschattung, 
zur Luftreinigung, zur Schalldämpfung, zur Befeuchtung der 
Luft und Farben außer weiß?  
 
Warum kennen die Architekten nur Flachdächer? 
Ich kenne auch Walmdächer, Satteldächer, Gaupen, 
Schmetterlingsdächer, Pultdächer und die Kombinationen 
daraus – zu sehen in Ansätzen bei der Bebauung hinter dem 
Dom. Für gleiches Geld kann man auch anspruchsvolle planen 
+ Projektleiten.- Es geht schließlich um unserer Wohnqualität – 
Flachdächer mit Bäumen drauf – zum Begehen. 
Werden eigentlich die Bürger auch mal angehört oder nur als 
lästiges Übel empfunden?  

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö3 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1.1: Unter Berücksichtigung der gestalterischen Festsetzungen im Bebauungsplans ist 
ein breites Farbspektrum zur Fassadengestaltung zulässig.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 5: Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen sog. 
Angebotsbebauungsplan, in dem keine expliziten Regelungen zu Wohnungsgrößen bzw. 
zur Anzahl von Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet sich gegen das aktuell 
konkret geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem Wohnen vorsieht. 
Dabei handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die aufgrund des 
demografischen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit dem 
aktuellen Angebot nicht marktgerecht gedeckt werden kann  
Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- & 
Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung 
(„Wohnbauflächenentwicklung in Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den 
Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) an die Entwicklungen am Markt 
anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachtende Plangebiet wurde in der 
Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 72 
regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept darauf hingewiesen, 
dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von besonderen Wohnformen, wie 
barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der vorliegende 
Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider. 
Die demografische Alterung Naumburgs führt zu einem erheblich steigenden Bedarf an 
Betreutem Wohnen und Tagespflege. 
Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö4 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3: Der Plangeber nimmt den Hinweis bzgl. des vorhandenen Anbaus am Bestands-
gebäude zur Kenntnis. Eine detailgetreue Darstellung der benachbarten 
Bestandsgebäude ist im Bebauungsplan jedoch nicht erforderlich. Rechtsverbindlichkeit 
ergibt sich lediglich für die Festsetzungen im räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7: Der Kaufvertrag, welcher zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Grund-
stückseigentürmer abgeschlossen wurde, liegt der Stadt Naumburg (Saale) nicht vor. Es 
handelt sich um einen privatrechtlichen Vertrag. Die Stadt wurde im Vergabeverfahren an 
den jetzigen Grundstückseigentümer angehört und stimmte dem Verkauf – vor dem 
Hintergrund des eingereichten Entwicklungskonzepts – zu. Das Konzept basierte auf dem 
zweiten Siegerentwurf aus dem Gutachterverfahren von 2017. In den Grundzügen 
entspricht der nunmehr vorliegende Bebauungsplan ebenfalls diesem Konzept. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö5 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8: Die Förderung des Abrisses der baulichen Anlagen erfolgte durch Fördermittel des 
Landes und Bundes über das Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Beseitigung 
baulicher Anlagen Dritter. Für den regelkonformen Umgang mit den Fördermitteln wurde 
eine vertragliche Vereinbarung zwischen Stadt und Privatem geschlossen. Die 
Ausschreibunge für die Abrissarbeiten wurden regelkonform durchgeführt. Die Förderung 
diente zur Beseitigung städtebaulicher Missstände – für die Neubebauung wurden keine 
Regelungen getroffen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö6 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö7 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö7 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö7a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Die Ausführungen wurden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen die vorliegende 
Planung nicht. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö7a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 7: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Bauschäden sind nur bei unsach-
gemäßer Bauausführung zu befürchten, wovon nicht von vornherein auszugehen ist. 
 
zu 9: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Da es sich vorliegend um einen 
Angebotsbebauungsplan handelt, ist es im Rahmen des Planverfahrens nicht 
erforderlich, dass die Nutzungen für die Bauflächen bereits während der Planaufstellung 
feststehen. Grundsätzlich wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan ermöglicht, dass 
das denkmalgeschützte Gebäude mit einem dazugehörigen Neubau kombiniert werden 
kann und somit einer langfristigen, nachhaltigen Nutzung zugeführt und im Ergebnis auch 
erhalten werden kann. Die Zugänglichkeit des innenliegenden Gemäldes „Der Tod Abels“ 
für die Öffentlichkeit wird vertraglich mit dem Nutzer vereinbart.  
 
zu 10: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Bei betreuten Wohnungen 
bestehen jedoch höhere Anforderungen an die Barrierefreiheit als bei einem Hotel. 
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[Hinweis der Stadtverwaltung: Der Einwender reichte acht weitere Fotos der Brachfläche 
Ecke Bahnhofsstraße/ Bergstraße ein. ] 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö7a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 11: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Der Standort ist jedoch aufgrund 
seiner peripheren Lage wesentlich schlechter für die geplanten Nutzungen geeignet als 
das Plangebiet. Außerdem handelt es sich um ein privates Grundstück, auf das die Stadt 
keinen Zugriff hat. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö7a 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 12: Das benannte Grundstück ist aufgrund der begrenzenden Flächengröße für das 
geplante Vorhaben nicht geeignet.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö8 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das ehemalige Wohnhaus des 
Anstaltsleiters und das sogenannte Freigängerhaus liegen innerhalb des 
Denkmalbereichs „Am Salztor“. Beide Gebäude sind aber keine Einzeldenkmale. Eine 
denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbruch der Gebäude liegt vor. Demzufolge kann 
der Grundstückseigentümer über Erhalt oder Abbruch entscheiden, sofern der Lage 
innerhalb des Denkmalbereichs Rechnung getragen wird.  
Das geschieht, indem im Bebauungsplan mit der Baugrenze zum Platz am Salztor die 
vordere Gebäudekante des Anstaltsleiterwohnhauses und des Freigängerhauses mittels 
Baulinie aufgegriffen wird und mittels einer Baugrenze festgesetzt wird, dass das oberste 
Geschoss um 4 m zurückzuversetzen ist.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 2: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan setzt im Bereich 
des Schwurgerichts lediglich ein urbanes Gebiet und keine konkreten Nutzungen fest. 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass in den vergangenen Jahren verschiedene Nutzungs-
optionen für das ehemalige Schwurgericht geprüft wurden (z. B. als Gebäude für das 
Theater), sich aber jeweils herausstellte, dass das Gebäude für das benötigte 
Raumprogramm nicht geeignet war. Bei einer möglicherweise vorgesehenen 
Büronutzung handelt es sich um eine nichtstörende Nutzung, die somit gebietsverträglich 
ist. 
 
zu 5: Ergänzend zu der thematischen Gesamtabwägung zu dem Thema „Maß der 
baulichen Nutzung“ wird darauf hingewiesen, dass ein Vergleich des vorliegenden Projekts 
mit dem ca. 2,5 km langen und sechsgeschossigen „Koloss von Rügen“ nicht geeignet ist. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö9 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7.1: Die Buchholzstraße 10 liegt außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans Nr. 30. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich 
demnach u. a. nach § 34 BauGB – der B-Plan Nr. 30 greift hier nicht ein.  
Die vorliegende Planung bildet einen Übergang zwischen Bürgergartenviertel und 
Innenstadtlage – was in den Festsetzungen berücksichtigt wurde. Mit den getroffenen 
Festsetzungen wird die Dichte im Vergleich zur Vornutzung zudem reduziert.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö10 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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3
 

2 

1.1 

2.1 

2.2 2.3 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö11 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

1
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Ich bin gegen diesen ganzen Plan. Ich bin der Meinung, daß es 
andere Möglichkeiten gibt, diesen Platz sinnvoll zu bebauen. Das 
DRK kann zum Beispiel in die ehemalige TWN in Almrich oder an 
der Vogelwiese, ehemals Haus der Offeziere. Die vielen 
Wohnungen mit betreuten Wohnen werden von den 
Naumburgern nicht benötigt (viel zu teuer). Also werden viele 
Auswärtige einziehen. 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö12 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen sog. 
Angebotsbebauungsplan, in dem keine expliziten Regelungen zu Wohnungsgrößen bzw. 
zur Anzahl von Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet sich gegen das aktuell 
konkret geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem Wohnen vorsieht. 
Dabei handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die aufgrund des 
demografischen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit dem 
aktuellen Angebot nicht marktgerecht gedeckt werden kann  
Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- & 
Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung 
(„Wohnbauflächenentwicklung in Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den 
Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) an die Entwicklungen am Markt 
anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachtende Plangebiet wurde in der 
Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 72 
regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept darauf hingewiesen, 
dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von besonderen Wohnformen, wie 
barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der vorliegende 
Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider. 
Die demografische Alterung Naumburgs führt zu einem erheblich steigenden Bedarf an 
Betreutem Wohnen und Tagespflege. 
Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 
 
 

1
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Schon jetzt ist die Kreuzung vor dem Salztor überfüllt und 
chaotisch. Der dabei benutzte Fahrradweg ist schon jetzt gefährlich 
und nicht geeignet für die alltägliche sichere Nutzung. Bei dem Bau 
einer Rettungswache ist auch voraussichtlich einen höheres 
Verkehrsaufkommen. Wie soll eine schnelle Rettung funktionieren 
wenn die Kreuzung vollgestopft ist? 
Wie sollen die Anwohner und SchülerInnen sicher die Straße 
überqueren wenn Stau und eine Stresssituation gegeben ist? 
Die Kreuzung ist meiner Meinung schon jetzt zu klein und voll.  
Wie soll es mit Einsatzautos unter Stress funktionieren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö13 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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Es befindet sich ein Garagenkomplex (vermietet) -> 11 in der 
Medlerstr. 7. Um eine Ausfahrtsmöglichkeit in Richtung 
Parkstraße zu gewährleisten, muss das Einbahnstraßenschild 
so platziert werden, dass eine Ausfahrt in Richtung Parkstraße 
möglich ist. Ggf. auch im Rahmen einer 
Ausnahmegenehmigung für Anwohner. 
 
Dies ist unbedingt notwendig, da mein Mann 
Bezirksschornsteinfegen ist und merhmals am Tag in seinem 
Kehrbezirk (Bürgergartenviertel) mit seinem Transporter zu 
Kunden fahren muss. 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö14 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Der Hinweis betrifft Handlungsbedarf außerhalb des Planwerks. Die Beschilderung 
erfolgt im Zuge der Umsetzung des Projekts. Die Einhaltung der StVO ist für sämtliche 
Verkehrsteilnehmer verbindlich. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mir gefällt nicht das die Rettungswache hierher kommt. Dies geht 
mir nicht allein so es beschweren sich soviele Leute in der 
Nachbarschaft das man Nachts hauptsächlich im Bett steht. 
Zudem müssen die Gebäude zum Stadtbild ringsrum passen und 
es darf nicht zu hoch gebaut werden. 
 
Die Parkmöglichkeiten für die Anwohner müssen kostenfrei 
bleiben.  
 
Bitte bedenken Sie das bitte. 
 
Viele liebe Grüße 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö15 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 3: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Anordnung von Parkgebühren ist 
nicht Bestandteil der Bauleitplanung.  
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Das neugeregelte Verkehrsaufkommen zum diesjährigen 
Kirschfest hat die Befahrung in der Parkstraße zwischen 
Buchholzstr. Und Lepsiusstr. fast zum Erliegen gebracht. 
(Ergänzung am Rand – Beruhigung und Sicherung rund um das 
Kirschfest/Husitenlager war gut bedacht.) Allerdings war das auch 
ein erster Einblick in die künftige Verkehrssituation bei 
Neugestaltung des Areals. Ich hatte die Begründung „ im 
Bedarfsfall“ die Ampelregel manuell zu steueren in dem 
wichtigsten Kreuzungsbereich für fraglich und praktisch während 
der Berufsverkehrszeiten nicht lösbar. Das angrenzende 
Bewohnergebiet wird stark belastet durch Lieferverkehr, 
Besucherverkehr und besonders durch Rettungswege. Zusätzlich 
kommen die Fahrzeuge der Menschen, die zukünftig hier arbeiten 
werden. 
 
Weiterhin wird das Schwurgericht seine Historie im Anblick der 
Besonderheit mit Bebauung des betreuten Wohnens verlieren. 
Schade! 
 
Die Wirtschaftlichkeit hat leider bereits dazu geführt, daß das 
Naumburger Theater seinen neuen Standort am Bahnhof wieder 
gefunden hat. 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö16 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Ergänzend zu der thematischen Gesamtabwägung zu dem Thema „Verkehrliche 
Erschließung und Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB)“ wird darauf 
hingewiesen, dass die prognostizierte Verkehrsbelegung nach einer Neubebauung des 
Plangebietes in keiner Weise vergleichbar mit der bei einem besonderen Ereignis, wie 
dem Kirschfest mit bis zu 70.000 Besuchern, ist. 

 
 
 
zu 3: Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Sie betrifft den hier zu betrachten-
den Bebauungsplan nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

2
 

3
 



29 
 

 
 
1.) Wie ist die Parksituation in der Medlerstr. geregelt? 
Wir haben bei der Stadt einen Bewohnerparkplatz beantragt? 
 
2.) Warum muß das Gebäude fürs Betreute Wohnen so hoch sein? 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö17 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: In der Medlerstraße ist die Herstellung von 9 bis 11 oberirdische Stellplätzen im 
Zuge der Umsetzung des Vorhabens vorgesehen. Bislang liegt die Medlerstraße nicht in 
einem ausgewiesenen Bewohnerparkgebiet. Zu Bewohnerparkausweisen können im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine Aussagen getroffen werden. Das 
Ordnungsamt der Stadt Naumburg (Saale) ist für die Ausweisung von 
Bewohnerparkzonen zuständig. Im Bürgergartenviertel wird mittelfristig eine Überprüfung 
stattfinden, ob die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Bewohnerparkzone 
vorliegen. Aktuell sind befinden sich andere Quartiere, mit größerem Parkdruck, in der 
Prüfung. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö18 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Im Zug der Umbaumaßnahmen lässt sich ein zeitweiliger Mangel an Stellplätzen 
voraussichtlich nicht gänzlich vermeiden. Ob der private Eigentümer auf dem Grundstück 
weiterhin Stellplätze vermietet, obliegt ihm. In der Medlerstraße werden mit Umsetzung 
der Maßnahme Stellplätze entlang der Mauer hergestellt.  
 
zu 2: Die Frage lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Der Bebauungsplan 
regelt lediglich, dass im Plangebiet Wohnungen gebaut werden können. Die Entschei-
dung, ob die Wohnungen vermietet oder verkauft werden, obliegt dem zukünftigen 
Eigentümer. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö19 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1.2: Die Wahrung der Privatsphäre wird durch die nach Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt zu berücksichtigenden Abstandsflächen sichergestellt, deren Einhaltung 
im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen ist. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö20 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.1: Bei den aufgekommenen Fragen bzgl. der Einplanung von E-Ladesäulen, 
Fahrradparkflächen handelt es sich um Detailfragen, die im Bebauungsplan nicht geregelt 
werden. Der Bebauungsplan steht einer Umsetzung derartiger Nutzungen im Plangebiet 
nicht entgegen. Die Installation von PV-Anlagen muss sich an den Vorgaben des 
Bebauungsplans messen lassen – die Installation an Wandflächen ist – unter 
Berücksichtigung der gestalterischen Festsetzungen und bei fortschreitendem 
Entwicklungsstand der Anlagen – nicht gänzlich ausgeschlossen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö21 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö21 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö21 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 5: Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen sog. 
Angebotsbebauungsplan, in dem keine expliziten Regelungen zu Wohnungsgrößen bzw. 
zur Anzahl von Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet sich gegen das aktuell 
konkret geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem Wohnen vorsieht. 
Dabei handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die aufgrund des 
demografischen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit dem 
aktuellen Angebot nicht marktgerecht gedeckt werden kann  
Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- & 
Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung 
(„Wohnbauflächenentwicklung in Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den 
Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) an die Entwicklungen am Markt 
anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachtende Plangebiet wurde in der 
Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 72 
regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept darauf hingewiesen, 
dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von besonderen Wohnformen, wie 
barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der vorliegende 
Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider. 
Die demografische Alterung Naumburgs führt zu einem erheblich steigenden Bedarf an 
Betreutem Wohnen und Tagespflege. 
Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö21 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö21 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 9: Das Konzept basierte auf dem zweiten Siegerentwurf aus dem Gutachterverfahren 
von 2017. In den wesentlichen Grundzügen entspricht der nunmehr vorliegende 
Bebauungsplan diesem Konzept.  
 
zu 10: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Da Grünordnungspläne immer für 
das jeweilige Plangebiet erarbeitet werden und auch nur für dieses zu beachten sind, ist 
der genannte Grünordnungsplan für den B-Plan Nr. 30 nicht relevant. 
 
zu 11: Der Hinweis wird zurückgewiesen. Die Ergebnisse des Schallgutachtens sind in 
den Bebauungsplan eingearbeitet worden. Es wurden Emissionskontingente festgesetzt, 
die sicherstellen, dass benachbarte schutzbedürftige Nutzungen nicht beeinträchtigt 
werden (vgl. textliche Festsetzung Nr. 1.2.3 und Nebenzeichnung 2). Ebenso wurde eine 
Festsetzung zum baulichen Schallschutz aufgenommen (vgl. textliche Festsetzung 
Nr.6.0). Die Ergebnisse der Schallimmissionsprognose werden unter Pkt. 7.6.1 der 
Begründung zusammengefasst. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö22 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö22 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö22 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 5: Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- 
& Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung 
(„Wohnbauflächenentwicklung in Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den 
Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) an die Entwicklungen am Markt 
anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachtende Plangebiet wurde in der 
Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 72 
regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept darauf hingewiesen, 
dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von besonderen Wohnformen, wie 
barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der vorliegende 
Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö22 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö22 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 9: Das Konzept basierte auf dem zweiten Siegerentwurf aus dem Gutachterverfahren 
von 2017. In den wesentlichen Grundzügen entspricht der nunmehr vorliegende 
Bebauungsplan diesem Konzept.  
 
zu 10: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Da Grünordnungspläne immer für 
das jeweilige Plangebiet erarbeitet werden und auch nur für dieses zu beachten sind, ist 
der genannte Grünordnungsplan für den B-Plan Nr. 30 nicht relevant. 
 
zu 11: Der Hinweis wird zurückgewiesen. Die Ergebnisse des Schallgutachtens sind in 
den Bebauungsplan eingearbeitet wurden. Es wurden Emissionskontingente festgesetzt, 
die sicherstellen, dass benachbarte schutzbedürftige Nutzungen nicht beeinträchtigt 
werden (vgl. textliche Festsetzung Nr. 1.2.3 und Nebenzeichnung 2). Ebenso wurde eine 
Festsetzung zum baulichen Schallschutz aufgenommen (vgl. textliche Festsetzung 
Nr.6.0). Die Ergebnisse der Schallimmissionsprognose werden unter Pkt. 7.6.1 der 
Begründung zusammengefasst. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö23 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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4.1
 4.2
 

5.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
  

1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
  

1.1
 

2
 

3
 

2.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö24 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
−  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö25 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Hierbei handelt es sich um ein Miss-
verständnis. Es ist nicht beabsichtigt, die Gefängnismauer im Bereich der Parkstraße zu 
erhalten, sondern es sollen nur die unter Denkmalschutz stehenden Teile der Mauer 
erhalten werden. Diese befinden sich im nördlichen Teil der Medlerstraße und am 
Salztorknoten (siehe Planzeichnung).  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö25 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 8: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Das Freigängerhaus und das Haus 
des Anstaltsleiters sind für eine anderweitige Nutzung zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
geeignet. Für beide Gebäude liegt eine Genehmigung zum Abbruch vor. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö26 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 

1.1 

1 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö27 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

2
 

1
 

3
 

1.1
 

1.2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö27 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

3
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö28 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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2.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö28 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

7
 

8
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö29 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

1
 1.1
 

2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö30 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 1) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Bei der in der Begründung darge-
stellten Verkehrsführung handelt es sich um einen Vorschlag, der im Rahmen der Um-
setzung der Planung zu prüfen ist. Im Bebauungsplan selbst können mangels Rechts-
grundlage keine Regelungen getroffen werden. 
Unabhängig davon ist einzuschätzen, dass es zumutbar ist bis zum Kramerplatz zu 
fahren und dort zu wenden. 
 
zu 2) Der Burgenlandkreis ist der Träger des Rettungsdienstes, das ist gesetzlich 
hoheitliche Aufgabe sowie Daseinsvorsorge des Landkreises. Der Rettungsdienst hat als 
öffentliche Aufgabe rund um die Uhr bei medizinischen Notfällen aller Art im Rahmen der 
Daseinsvorsorge und der Gefahrenabwehr eine flächendeckende und bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten 
Krankentransports dauerhaft sicherzustellen.  
Der Standort westlich des ehemaligen Schwurgerichts ist für den beabsichtigten Neubau 
der Rettungswache in Naumburg sehr günstig. Er liegt für den Rettungsdienstbereich 
Naumburg genau in dem Gebiet, in dem der örtliche Träger des Rettungsdienstes die 
Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und der qualifizierten 
Patientenbeförderung sowie die Bewältigung von Ereignissen mit einer großen Anzahl 
von erkrankten oder verletzten Personen optimal sicherstellen kann.  
Zudem wird dadurch ein zusätzlicher Standort in Naumburg eingespart. Organisation und 
Durchführung des Rettungsdienstes müssen zwingend nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit erfolgen. Ein zentraler Standort für eine Rettungswache (mit hier fünf 
Rettungstransportwagen) hat einen wesentlichen Vorteil vor Rettungswachen mit nur 
einem oder zwei Rettungstransportwagen. Auf Grund der Zentralisierung an einem Ort ist 
gewährleistet, dass bei mehreren gleichzeitigen Einsätzen auch ein Rettungsmittel vor 
Ort ist und zum Einsatz kommen kann. Dadurch ist auch die Einhaltung der Hilfsfrist 
möglich und gleichzeitig kann eine gute Auslastung sichergestellt werden.  

1
 

2
 2.1 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö30 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6) Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Diesbezüglich ist darauf hinzu-
weisen, dass die für die MU-Teilgebiete festgesetzten Emissionskontingente die 
Einhaltung der Wohnruhe sicherstellen (vgl. hierzu thematische Gesamtabwägung zu 
dem Thema „Immissionsschutz (Lärm, Luft, Klima) (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)“). 

Der Bebauungsplan lässt im MU 1 auch Gebäude mit geringeren Längen zu.  
Allerdings wurde vom potenziellen Betreiber des geplanten betreuten Wohnens mitgeteilt, 
dass verschiedene Gründe gegen eine Aufteilung der geplanten Nutzung auf mehrere 
Gebäude sprechen. Zu nennen sind insbesondere: 
− ein wirtschaftlicher Betrieb setzt eine ausreichende Zahl an Wohnungen voraus, 
− ein effizienter Personaleinsatz ist aufgrund der größeren Entfernungen nicht möglich 

(Laufwege verlängern sich, zusätzliches Personal wäre erforderlich, um Präsenz im 
Haus zu gewährleisten).  

− es werden mehr Nebenflächen benötigt,  
− die Mietnebenkosten steigen (z. B., weil mehr Aufzugsanlagen benötigt werden).  
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

3.1
 



58 
 

 

 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö30 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7
 

7.1
 

8
 

10 

9
 



59 
 

 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Möglichkeiten, das denkmalgeschützte Hafthaus 1 in eine wirtschaftlich tragfähige 
Nachnutzung zu bringen, wurden geprüft. Aufgrund der massiven Bauweise des 
Gebäudes und speziellen inneren Raumaufteilung, stellte jedoch kein Nutzungskonzept 
eine sinnvolle Lösung dar.  
Das ehemalige Wohnhaus des Anstaltsleiters und das sogenannte Freigängerhaus liegen 
innerhalb des Denkmalbereichs „Am Salztor“. Beide Gebäude sind aber keine Einzel-
denkmale.  
Beide Gebäude sind für eine anderweitige Nutzung zum aktuellen Zeitpunkt nicht 
geeignet. Eine denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbruch der Gebäude liegt vor.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 12: Die Anregung wurde zur Kenntnis genommen, jedoch kann ein Bebauungsplan 
keine diesbezüglichen Regelungen treffen. Als Erinnerungsort bietet sich das ehemalige 
Schwurgerichtsgebäude an. Überlegungen dazu müssen separat vom Bebauungsplan-
verfahren erfolgen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö31 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13: Die Fördermittel für die Abrissarbeiten dienten ausschließlich zur Beseitigung 
eines städtebaulichen Missstandes. Der Grundstückseigentümer musste für den Abriss 
einen entsprechenden finanziellen Eigenanteil leisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
 



64 
 

 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö32 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö33 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö34 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- 
& Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung 
(„Wohnbauflächenentwicklung in Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den 
Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) an die Entwicklungen am Markt 
anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu betrachtende Plangebiet wurde in der 
Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 72 
regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im Konzept darauf hingewiesen, 
dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von besonderen Wohnformen, wie 
barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt der vorliegende 
Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö34 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 6: Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. Im März 2025 wurde durch das 
Gutachterbüro, das die Verkehrsuntersuchung durchgeführt hat, geprüft, welche 
Auswirkungen das geplante Gebäude für betreutes Wohnen auf das Verkehrsgutachten 
hat. Die Neuberechnung des induzierten Verkehrs hat ergeben, dass die veränderten 
Nutzungen ein eher geringeres Verkehrsaufkommen erzeugen werden, als zuvor mit der 
Büronutzung berechnet wurde. Eine Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung war damit 
nicht erforderlich. Die o. g. Ergebnisse behalten demzufolge ihre Gültigkeit.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö34 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö35 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 3: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Sie treffen nicht zu. Hierzu ist zu 
erläutern: 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Wiedernutzbarmachung einer Brachfläche dazu 
beiträgt, keine bisher unversiegelten Flächen für eine Bebauung in Anspruch zu nehmen. 
Dem dient auch eine mehrgeschossige Bebauung, denn auch damit wird „Flächenfraß“ 
vermieden. Innenentwicklung dient damit indirekt dem Klimaschutz.  
Im INSEK Naumburg 2028 ist das Gelände der ehemaligen JVA im Maßnahme- und 
Projektkatalog von hoher Priorität bis zum Jahr 2020 mit der Nr. 27 hinsichtlich 
Handlungsfeld/ Leitziel 1 – Stadtraum und Wohnen benannt. Weiterführend wird die 
Maßnahme als Maßnahme mit nachrangiger Priorität ab 2021 unter der Nr. 114 betrachtet. 
Das Gelände ist dem Stadtviertel mit überregionaler Ausstrahlung zugeordnet. Dem 
Vorhaben wurde die Bedeutung hinsichtlich Baukultur und Identität, Chancengleichheit 
und Barrierefreiheit zugeordnet. Mit der vorliegenden Planung werden diese Ziele 
berücksichtigt. 
Zum Zeitpunkt des Gutachterverfahrens standen die zukünftigen Nutzungen innerhalb des 
Plangebietes noch nicht fest. Laut Aufgabenstellung war aber eine Nutzung der 
Bauflächen östlich und westlich des Schwurgerichts vorgesehen (Gewerbe, 
Dienstleistungen, sonstige Nutzungen). Das sah auch das Konzept der 
Grundstückseigentümer beim Erwerb vor. Die aktuelle Planung orientiert sich an den 
inzwischen konkreten Vorstellungen für die künftige Nutzung unter Berücksichtigung 
städtebaulicher und denkmalpflegerischer Aspekte. 
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Meine Bedenken hinsichtlich des Bebauungsplanes sind 
folgende: 

- Die Vierstöckigkeit der geplanten Bauten – diese wieder-
spricht der Bebauung des Viertels und die Neubauten , 
würden die Bestandsbauten, in unschöner Weise 
überragen bzw. auch die Schönheit der jetzigen Aussicht 
zerstören. 

- Das Schwurgericht kommt garnicht mehr zur Geltung und 
der unschöne 08/15 Bau (Neubau) dominiert das Ensemble  

- Die so schon prikäre Parksituation wird noch verschärft und 
es ist mit einem deutlich höherem Verkehrsaufkommen im 
Wohngebiet durch neuen Anwohner, deren Gäste, 
Fahrzeuge, Arbeitskräfte zu rechnen – ein 
Anwohnerausweis kann und darf keine Lösung dafür sein. 

- Der Lärm durch Einsatzfahrzeuge – selbst bei roter Ampel, 
würden die Einsatzfahrzeuge, max. 50 m hinter der 
Kreuzung doch Signale zusehen, weil alle angrenzenden 
Straßen, stark befahren sind. 

 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö36 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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- das vermehrte Parkplatzproblem darf nicht zu lasten der 
Anwohner gelöst werden (z.B. Anwohnerausweis) den 
müssen die Anwohner ja dann auch selbst bezahlen, siehe 
Hinweis zur Parkstraße 

- Der Kreuzungsbereich Salztor empfiehlt sich nicht, da 
dieser sehr stark frequentiert wird, vorallem Morgens zum 
Schulbeginn der beiden angrenzenden Schulen, sowie der 
Bushaltestelle vor Ort 

- da der Mietpreis schon sehr Hoch ist (ca. 14 € pro m²) sehe 
ich das fehlende Klientel welches diese Beträge zahlen 
kann oder es bedeutet einen großen Zuzug aus dem Raum 
Halle/ Leipzig/Jena welches zur Folge hat das der 
Altersdruchschnitt in Naumburg immens mehr steigt und die 
Jugend mehr und mehr die Stadt oder das BLK verlässt 

- eine erhöhte Lärmbelästigung wird durch das Personal 
(KFZ) und Zulieferer sowie die Rettungswache wird 
unweigerlich entstehen. 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö37 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Er betrifft das aktuell konkret geplante 
Projekt des betreuten Wohnens. Auf die Mietpreisgestaltung nimmt der Bebauungsplan 
jedoch selbst keinen Einfluss.  
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die aktuellen Altersstrukturdaten aus dem 
Zensus 2022 zeigen, dass in Naumburg 4.553 Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren 
leben, was einem Anteil von 14,1 % an der Gesamtbevölkerung entspricht.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 2: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Mit einem Aufstellungsbeschluss 
bekennt sich der Gemeinderat dazu, ein Planverfahren durchführen zu wollen. Die Plan-
inhalte stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend fest. Es ist völlig legitim, dass 
sich die Planinhalte im Laufe des Planverfahrens im Ergebnis der Beteiligungsverfahren, 
vorliegender Gutachten usw. ändern. Deshalb erfolgt auch jeweils mit dem Vorentwurf und 
mit dem Entwurf eine Beteiligung der Behörden, der Nachbargemeinden und der 
Öffentlichkeit. 
zu 3: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die öffentliche Nutzung der Freifläche 
vor dem ehemaligen Schwurgericht ist durch die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechts 
für Fußgänger und Radfahrer zugunsten der Allgemeinhalt gesichert (vgl. textliche Fest-
setzung 8.0). Die textliche Festsetzung 7.1 beinhaltet, dass der Platz vor dem Schwur-
gericht als Grünfläche mit mind. 6 Laubbäumen anzulegen ist. Die Vorgabe der Ausschrei-
bung wird also beachtet. Ebenso erfolgt die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten 
im südlichen Grundstücksteil. Damit werden die Inhalte des Gutachterverfahrens ebenfalls 
beachtet.  
 
zu 4: Eine wirtschaftlich tragfähige und damit nachhaltige Nutzung des Schwurgerichts-
gebäudes selbst gelingt voraussichtlich nur in Kombination mit einem weiteren, ange-
gliederten Baukörper. Dem trägt der Bebauungsplan Rechnung, indem er beiderseits des 
historischen Gebäudes einen Anbau von entsprechendem Umfang ermöglicht.   
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 6: Möglichkeiten, das Hafthaus in eine wirtschaftlich tragfähige Nachnutzung zu 
bringen, wurden geprüft. Aufgrund der massiven Bauweise des Gebäudes und speziellen 
inneren Raumaufteilung, stellte jedoch kein Nutzungskonzept eine sinnvolle Lösung dar.  
 
zu 7: Der vorliegende Bebauungsplan der Innentwicklung verstößt nicht gegen das 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB.  
Bislang stellte die ehemalige Justizvollzugsanstalt einen „Fremdkörper“ in dem ansonsten 
von Mischnutzung und Wohnnutzung geprägten Quartier dar. Insofern entsprach die 
Darstellung einer Sonderbaufläche für die damalige Nutzung ganz klar den Vorgaben des 
Gesetz- bzw. Verordnungsgebers - bei der JVA handelte es sich um eine 
gebietsuntypische Nutzung, die im Konflikt zu der benachbarten Wohnnutzung stand.  
Mit Aufgabe der ehemaligen JVA ergibt sich nun die Möglichkeit, eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung, die sich aus den umgebenden Nutzungen und Darstellungen des 
Flächennutzungsplans klar ableiten lässt – herzustellen.  
Auch die übergeordneten Planungsstellen im Burgenlandkreis, der Regionalplanung und 
der Landesplanung sehen kein Erfordernis der Änderung des Flächennutzungsplans. Die 
Stadt Naumburg (Saale) wird den Flächennutzungsplan auf dem Weg der Berichtigung 
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes nach 
Satzungsbeschluss anpassen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 9: Der Einwender richtet sich gegen die aktuell konkret geplante Nutzung im MU 1. Im 
urbanen Gebiet sind sowohl Wohnnutzungen als auch gewerbliche Nutzungen sowie 
sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich 
stören zulässig. Grundsätzlich wurde die Entwicklung auf dem ehemaligen JVA-Gelände 
in dem Gutachten als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare Wohnbaufläche mit möglichen 
72 Wohneinheiten berücksichtigt.  
In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Pkt. 4.2.4 ausgeführt, warum 
ergänzend zum regulären Wohnangeboten die Wohnform des betreuten Wohnens aktuell 
von besonderer Bedeutung ist.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 13: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Tiefgaragen sind so auszuführen, 
dass die Standsicherheit der benachbarten Bebauung nicht beeinträchtigt wird. Dies ist 
vom Statiker im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 
Das entsprechende Baugrundgutachten ist ebenfalls im Baugenehmigungsverfahren 
vorzulegen und nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
zu 14: ergänzend hierzu die Ausführungen unter zu lfd.-Nr. 7 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö38 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
Der Einwohnerantrag wurde separat vom Gemeinderat behandelt. 
Siehe Abwägungstabelle:  
Inhalte der Sondersitzung des Ausschusses für Bau- und Wirtschaft vom 
30.09.2025 zum Einwohnerantrag gemäß § 25 KVG zum Bebauungsplan Nr. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö39 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö40 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 1: Der Hinweis wurde beachtet. In der Medlerstraße sind entlang der zu erhaltenden 
JVA-Mauer oberirdische Stellplätze vorgesehen. Ob Bewohnerstellplätze in den umliegen-
den Straßen ausgewiesen werden sollen, ist außerhalb des Verfahren zu klären. Das 
Ordnungsamt der Stadt Naumburg (Saale) ist für die Ausweisung von 
Bewohnerparkzonen zuständig. Im Bürgergartenviertel wird mittelfristig eine Überprüfung 
stattfinden, ob die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Bewohnerparkzone 
vorliegen. Aktuell sind befinden sich andere Quartiere, mit größerem Parkdruck, in der 
Prüfung.   
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö41 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö42 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 2
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö43 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö44 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö45 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
zu 3: Im INSEK Naumburg 2028 ist das Gelände der ehemaligen JVA im Maßnahme- und 
Projektkatalog von hoher Priorität bis zum Jahr 2020 mit der Nr. 27 hinsichtlich Handlungs-
feld/ Leitziel 1 – Stadtraum und Wohnen benannt. Weiterführend wird die Maßnahme als 
Maßnahme mit nachrangiger Priorität ab 2021 unter der Nr. 114 betrachtet. Das Gelände 
ist dem Stadtviertel mit überregionaler Ausstrahlung zugeordnet. Dem Vorhaben wurde die 
Bedeutung hinsichtlich Baukultur und Identität, Chancengleichheit und Barrierefreiheit 
zugeordnet.  
Mit der vorliegenden Planung werden diese Ziele berücksichtigt. Zum Zeitpunkt des 
Gutachterverfahrens standen die zukünftigen Nutzungen innerhalb des Plangebietes noch 
nicht fest. Laut Aufgabenstellung war aber eine Nutzung der Bauflächen östlich und 
westlich des Schwurgerichts vorgesehen (Gewerbe, Dienstleistungen, sonstige 
Nutzungen). Das sah auch das Konzept der Grundstückseigentümer beim Erwerb vor. Die 
aktuelle Planung orientiert sich an den inzwischen konkreten Vorstellungen für die künftige 
Nutzung unter Berücksichtigung städtebaulicher und denkmalpflegerischer Aspekte. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö46 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö47 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö47 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Das Ordnungsamt der Stadt 
Naumburg (Saale) ist für die Ausweisung von Bewohnerparkzonen zuständig. Im Bürger-
gartenviertel wird mittelfristig eine Überprüfung stattfinden, ob die Voraussetzungen für die 
Einrichtung einer Bewohnerparkzone vorliegen. Aktuell sind befinden sich andere 
Quartiere, mit größerem Parkdruck, in der Prüfung. 
  

5
 

5
 

6
 

3
 

7
 



89 
 

 

 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö47 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö48 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7: Die Darstellung trifft nicht zu. Es wird lediglich festgestellt, dass mit der geplanten 
Bebauung kein Eingriff in die Schutzgüter verbunden sein wird, weil die Schutzgüter durch 
die vorherige Nutzung stark überprägt sind. Unabhängig davon tragen die Festsetzungen 
des Bebauungsplans zu wesentlichen Verbesserungen im Vergleich zur 
Ausgangssituation bei. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8: Die Hinweise werden zurückgewiesen. Vorliegend handelt es sich nicht um einen 
Hochhauskomplex, sondern um ein Baugebiet mit maximal viergeschossiger Bebauung, 
wobei das oberste Geschoss überwiegend als Staffelgeschoss auszubilden ist. Durch die 
festgesetzte Bauweise wird sichergestellt, dass keine überlangen Baukörper entstehen. Es 
werden also Gebäude mit einer überschaubaren Zahl von Bewohnern bzw. Beschäftigten 
entstehen, sodass keine übermäßige Anonymität zu befürchten ist. 
Bei dem einzigen geplanten großen Gebäude für betreutes Wohnen handelt es sich um 
eine besondere Wohnform. Durch die Betreuungsangebote wird die Entwicklung sozialer 
Bindungen unterstützt. 
 
zu 9: Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen.  
 
zu 10: Die Einwände werden zurückgewiesen. Die unter zu 1) aufgeführten grünord-
nerischen Festsetzungen stellen sicher, dass im Plangebiet Grünflächen mit Aufenthalts-
qualität entstehen. Hervorzuheben ist insbesondere die Platzfläche vor dem Schwur-
gericht, welche aktuell als Parkplatz gestaltet ist. Diese sollt zu einem begrünten Platz mit 
entsprechender Aufenthaltsqualität umgestaltet werden.  
Hinsichtlich des Bedarfs an Spielplatzflächen ist festzustellen, dass bei Wohngebäuden 
mit 3 und mehr Wohnungen laut Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt eine Spielfläche 
im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen ist. Es ist deshalb keine Festsetzung im 
Bebauungsplan erforderlich.  
Ergänzend steht der Spielplatz an der Parkstraße zur Verfügung, welcher im Zuge der 
Umsetzung der Maßnahme qualifiziert werden soll (Regelung im Erschließungsvertrag mit 
dem Vorhabenträger), wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Parkstraße auch zukünftig 
eine Anliegerstraße ohne hohes Verkehrsaufkommen sein wird.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö49 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 11: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Der Nachweis, dass von Wärme-
pumpen keine unzumutbaren Schallemissionen ausgehen, ist im Baugenehmigungs-
verfahren zu führen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö50 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö50 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö50 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 5: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Obwohl die Verkehrserhebungen in 
Zeiten der Corona-Pandemie erfolgten, sind die erhobenen bzw. hochgerechneten 
Belastungswerte aus folgenden Gründen plausibel: 
a) Zum Zeitpunkt der Zählungen bestand kein Lockdown. 
b) Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Veränderungen im umliegenden Fern-

straßennetz Naumburgs (hier speziell die B 87-Ortsumfahrung Bad Kösen) einen 
erheblichen Einfluss auf die zu berücksichtigende Verkehrsentwicklung haben werden. 
Die seinerzeit im Rahmen der Planungen ermittelten Querschnittsbelastungen für den 
Prognosenullfall 2020 (also ohne die Netzmaßnahmen) liegt hier bereits unterhalb der 
aktuell gezählten Werte, so dass die prozentuale Umlegung der Fernstraßenverkehre 
des zu erwartenden Netzfalls (mit Ortsumfahrung) in dieser Untersuchung auf Basis 
höherer Eingangswerte erfolgen wird (Worst-Case-Szenario). 

Ergänzend dazu werden die Belastungen für den Knotenpunkt KP 6: Jenaer Straße (B 88)/ 
Lepsiusstraße aus einer Verkehrserhebung aus dem Jahr 2009 übernommen, um mögliche 
Verkehrsverlagerungen in das Wohngebiet um die Parkstraße bewerten zu können. Die 
Ergebnisse könnten dann auch auf den eigentlich näher zum Untersuchungsraum liegen-
den Knotenpunkt Jenaer Straße (B 88)/Lutherstraße übertragen werden. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 8
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö51 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö52 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

1
 1.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Der Begriff wird im gesamten Bebau-
ungsplan nicht verwendet. Es handelt sich dabei um eine im Rahmen der öffentlichen 
Informationsveranstaltung genannte Bezeichnung.  
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1
 1.1 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 8: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, entsprechende 
Regelungen zum Ausbau der gesamten Medlerstraße in den städtebaulichen Vertrag 
aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11: Die Forderungen wurden zur Kenntnis genommen. Die entsprechenden Klärungen 
müssen außerhalb des Bebauungsplans erfolgen. Die Grundstückseigentümer entlang der 
Medlerstraße werden bzgl. der Berücksichtigung vorhandener oder neuer Einfahrtbereiche 
angeschrieben.  
 
 
 
 
 
zu 12: Die Wahrung der Privatsphäre wird durch die nach Bauordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt zu berücksichtigenden Abstandsflächen sichergestellt, deren Einhaltung im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen ist.  
 

7
 

8
 

9
 

10 

11 

12 



109 
 

 
 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö53 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 14: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen.  
Die in der Planzeichnung als „Sonstiges Planzeichen“ dargestellten historischen Mauern 
sollen erhalten bleiben. Das wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. Eine Erhaltung der 
Seitenwand des ehemaligen U-Hafthauses ist derzeit nicht explizit vorgesehen. Dennoch 
steht der Bebauungsplan einer Erhaltung eines Teiles der Mauer als Einfriedungselement 
sowie der Anbringung von Erinnerungstafeln (ggf. nach Abstimmung mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde) nicht grundsätzlich entgegen. 
 
 
 
 
 

14.1
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Stellungnahme zum B-Plan No. 30 ehem. JVA Naumburg 
 

- Als Eigentümer und Bewohner des Hauses Medlerstr. … kann 
ich mit der geplanten Rettungswache nicht einverstanden sein 
an diesem Standort (nächtliche Faktoren, 
Geräuschentwicklung,…).  

- Ich empfinde die Gebäudehöhe im Areal zu groß. Die 
maximale Größe sollte sich in die Umgebung einfügen (max 
3 Etagen, dh. EG+1.+2. OG). 

- Die Ansicht vom Salztor her wird gestört, das schöne 
Schwurgericht verschwindet, wenn so ein großer Block links 
bis an das Salztor herangebaut wird, er muss zurückgesetzt 
werden. 4 Etagen sind auch hier zu viel. 

- Die Planung benötigt mehr Stellplätze für Autos, die nicht in die 
Tiefgarage reinpassen (Höhe, Anhänger, Lieferung,…) 

 
Ich bitte daher um verträglicher Anpassung und um 
Strassenbefestigung der Medlersraße, wenn sie tatsächlich 
Durchgangsstraße werden soll. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö54 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
zu 5: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, entsprechende 
Regelungen zum Ausbau der gesamten Medlerstraße in den städtebaulichen Vertrag 
aufzunehmen.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö55 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 3: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Die Preisgestaltung erfolgt unabhängig 
vom Bebauungsplanverfahren. 
 
zu 5: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan setzt im Bereich 
des Schwurgerichts lediglich ein urbanes Gebiet und keine konkreten Nutzungen fest. Auch 
ist darauf hinzuweisen, dass in den vergangenen Jahren verschiedene Nutzungsoptionen 
für das ehemalige Schwurgericht geprüft wurden (z. B. als Gebäude für das Theater), sich 
aber jeweils herausstellte, dass das Gebäude für das benötigte Raumprogramm nicht 
geeignet war. Bei einer möglicherweise vorgesehenen Büronutzung handelt es sich um 
eine nichtstörende Nutzung, die somit gebietsverträglich ist. 
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Die Verkehrsuntersuchungen des VSC aus dem Jahre 2021 
münden in einer zu optimistischen Prognose. Die Datenbasis ist 
äußerst kritisch zu bewerten. 
Es wurden nur Kurzzeitzählungen durchgeführt und auch noch 
während zweier „Lockdowns“, wo allgemein bekannt ein 
geringeres Verkehrsaufkommen vorhanden war. Für einen so 
wichtigen Knotenpunkt muss eine aktuelle und aussagekräftige 
Verkehrszählung erfolgen. 
Die geplante Errichtung einer Rettungswache und deren Einfluß 
auf das Verkehrsgeschehen wurde „aufgrund der Unvorhersehbar-
keit“ bewusst von VSC nicht untersucht! Kein Szenario? 
Unglaublich! Wartezeiten aufgrund eines signalisierten 
Vorquerschnitts werden nicht ausreichend berücksichtigt (Tab. 17) 
Aufgrund der Umgehung des Salztorknotens von der B 87 
kommend, ist bereits jetzt ein störungsfreier Verkehr auf der 
Parkstraße in den Hauptverkehrszeiten nicht mehr gegeben. 
Die von VSC prognostizierte und nach meiner Auffassung noch zu 
gering bewertete zusätzliche Verkehrsbelastung von 1.300 Kfz-
Fahrten pro Tag, wird sich laut VSC auf das angrenzende 
Straßennetz verteilen. 
Dafür sind die Anliegerstraßen nicht ausgelegt, auch im Hinblick 
auf ihren aktuellen Erhaltungszustand. 
Nach meiner Auffassung wird es zumassiven Störungen des 
Straßenverkehrs auf allen angrenzenden Anliegerstraßen kommen 
und der Instandhaltungsaufwand der in der städtischen Hand 
befindlichen Straßen wird steigen müssen. 

 

 
 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö56 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö57 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
zu 2: Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Bei der vorliegenden Planung handelt 
es sich um einen sog. Angebotsbebauungsplan, in dem keine expliziten Regelungen zu 
Wohnungsgrößen bzw. zur Anzahl von Wohneinheiten enthalten sind. Der Einwand richtet 
sich gegen das aktuell konkret geplante Projekt im MU 1, das die Errichtung von betreutem 
Wohnen vorsieht. Dabei handelt es sich jedoch um eine besondere Wohnform, für die 
aufgrund des demografischen Wandels kurzfristig ein hoher Bedarf zu erwarten ist, der mit 
dem aktuellen Angebot nicht marktgerecht gedeckt werden kann  
Die Stadt Naumburg (Saale) hat in Zusammenarbeit mit dem Büro Timourou Wohn- & 
Standortkonzepte eine Prognose des zukünftigen Wohnbauflächenbedarfes unter 
Berücksichtigung der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung („Wohnbauflächenentwicklung 
in Naumburg (Saale)“ erarbeitet, um den Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg 
(Saale) an die Entwicklungen am Markt anzupassen und zu aktualisieren. Das hier zu 
betrachtende Plangebiet wurde in der Studie als potenzielle, kurzfristig mobilisierbare 
Wohnbaufläche mit möglichen 72 regulären Wohneinheiten berücksichtigt. Zudem wird im 
Konzept darauf hingewiesen, dass es darüber hinaus qualitative Gründe für Neubau von 
besonderen Wohnformen, wie barrierefreie Wohnungen für Senioren gibt. Insofern spiegelt 
der vorliegende Bebauungsplan die Inhalte des Konzepts wider. 
Die demografische Alterung Naumburgs führt zu einem erheblich steigenden Bedarf an 
Betreutem Wohnen und Tagespflege. 
Die vorstehenden Ausführungen wurden unter Pkt. 4.2.4 der Begründung ergänzt. 
 
zu 3: Die Feststellung wurde zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö57 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö58 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
−  
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1.1
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö59 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die allgemeinen Feststellungen wurden zur Kenntnis genommen. 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö59 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö59 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
zu 7.2: Die Hinweise wurden beachtet. In den Planungsgrundsätzen in § 1 Abs. 5 ist 
ausdrücklich das vorrangige Ziel der städtebaulichen Entwicklung durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung genannt. Die Innenentwicklung stellt damit das Bindeglied zwischen 
Klimaschutz und Entwicklung von urbanen, lebendigen Innenstädten dar. Der 
Bebauungsplan enthält zudem Festsetzungen zum Klimaschutz, die sich auch aus dem 
Klimaschutzkonzept herleiten. Darüber hinaus werden z.B. Dach- und 
Fassadenbegrünungen festgesetzt, die einem Aufheizen der Bebauung entgegenwirken. 
Belange des Klimaschutzes sind demnach in erheblichem Maße in die Planaufstellung 
eingeflossen. 
 
zu 8: Die Hinweise wurden beachtet. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans ist 
geprüft worden, ob artenschutzrechtliche Belange der Umsetzung des Bebauungsplans 
entgegenstehen. Im Artenschutzgutachten sind auf der Grundlage einer Potenzial-
einschätzung Maßnahmen hergeleitet worden, die vollständig unter Pkt. 7.7.3 in die 
Begründung übernommen worden sind. Inwieweit die Schaffung von Ersatzquartieren 
notwendig ist, hängt von den Ergebnissen der durchzuführenden Kontrollen vor einem 
Gebäudeabriss ab und wird durch die untere Naturschutzbehörde bei Notwendigkeit 
angeordnet, eine Festsetzung von Ersatzquartieren ist demnach nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. Es besteht dazu auch keine Veranlassung, da das besondere 
Artenschutzrecht ohnehin gilt. Bei Beachtung der im Bebauungsplan aufgezeigten 
Maßnahmen wird ein Eintreten von Verboten des Artenschutzrechtes vermieden.  
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 Bebauungsplan Nr. 30 „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-

Geländes“ 
   Entwurf 04/2025 

 Lfd. Nr. der Versandliste Ö59 
 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 
 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
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